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Datum:  20.07.2023 

Vorlagen Nummer:  2023/188 

 Sachbearbeiter:  Gehweiler, Monika 

Stadtbauamt Telefon:  07544-500270 

 Aktenzeichen:  632.6/MG 

 Beteiligte Ämter:   

 

Beratungsunterlage  

öffentlich Technischer Ausschuss 01.08.2023 Beratung und Beschlussfassung     

 

Bauanträge innerhalb eines Bebauungsplanes 

Nutzungsänderung einer Wohnung in eine Ferienwohnung auf dem Flst.Nr. 1538, 

Johann-Peter-Hebel-Straße 15  

 

 

Dieser Antrag auf wurde in der TA – Sitzung am 16. Mai 2023 behandelt. Das erforderliche 

Einvernehmen wurde nicht erteilt.  

 

In dem Schreiben des Baurechtsamtes vom 17. Juli 2021 (siehe Anlage) wurde die Stadt 

Markdorf daraufhin gewiesen, dass die Stadt diesbezüglich nur ein intendiertes Ermessen, 

d.h. dass die Ermessensausübung der Stadt zugunsten des Antragstellers reduziert ist, wenn 

die im Bebauungsplan festgesetzte Ausnahme der dort niedergelegten Zielsetzung Rechnung 

trägt. Aus der Begründung des Bebauungsplans geht hervor, dass als Art der baulichen 

Nutzung im vorliegenden Baugebiet ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt wurde, um so 

eine über das reine Wohngebiet hinausgehende Nutzung zu ermöglichen. Aus der 

Begründung des Bebauungsplans geht daher hervor, dass in dem Gebiet gerade keine reine 

Wohnnutzung angedacht war und die Ausnahmen gem. § 4 Abs. 3 BauNVO deshalb explizit 

zum Bestandteil des Bebauungsplans gemacht wurden.  

 

Das Baurechtsamt möchte der Stadt Markdorf die Möglichkeit geben dieses Einvernehmen zu 

erteilen. Eine Frist wurde bis zum 15.09.2023 gesetzt. Sollte dies erneut nicht erfolgen, ist 

das Einvernehmen rechtswidrig versagt worden, so dass das Einvernehmen von der 

zuständigen Behörde zu ersetzen ist. 
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Planung 

 

 Nutzungsänderung von Wohnen in Ferienwohnung 

 Wohnung bezeichnet mit Nr. 10 in einer Anlage mit Mehrfamilienhäusern  

 Ferienwohnung ca. 66,9 m² 

 1 Stellplatz im Bestand zugeordnet 

 

 

Bauplanungsrechtliche Situation 

 

„Burg I Nord und Süd“ (rechtskräftig: 29.07.1977)  

WA, GRZ 0,4; GFZ 1,2, offene Bauweise, Flachdach, 6 Vollgeschosse 

 

 

 Ausnahme 

 

Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung 

 

Gemäß der Festsetzung des Bebauungsplanes in § 2 sind Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 

BauNVO zulässig, sofern die Eigenart des Baugebietes im Allgemeinen gewahrt wird. 

Die Außenfassaden und die Wohnfläche bleiben durch die Nutzungsänderung unverändert. 

Das Vorhaben fügt sich nach Art der baulichen Nutzung in die Umgebung ein und hat keine 

Auswirkungen auf den Gebietscharakter. 

Es war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplanes „Burg I Nord und Süd“ für 

diesen Geltungsbereich keine reine Wohnnutzung angedacht. Es wird deshalb vorgeschlagen, 

dem Bauvorhaben zuzustimmen.  
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Beschlussvorschlag 

 

Der Technische Ausschuss nimmt den Bauantrag gemäß § 30 Abs. 1 BauGB zur Kenntnis und 

stimmt der o.g. Ausnahme gemäß § 31 BauGB zu. 
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